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RS OGH 1984/2/24 6Ob2/84 (6Ob3/84)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1984

Norm

ABGB §604

ABGB §617

AußStrG §125 C

AußStrG §126 C

Rechtssatz

Erscheint auf der im Verlassenschaftsverfahren vorhandenen Sachgrundlage das Erlöschen der unbestrittenermaßen

angeordneten 6deikommissarischen Substitution als unwahrscheinlicher als das Weiterbestehen, so ist dem das

Erlöschen behauptenden Erbansprecher (Vorerben) die Klägerrolle zuzuweisen.

Entscheidungstexte

6 Ob 2/84
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